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Betreff

Bereitstellung außerplanmäßiger Haushaltsmittel für die Umsetzung des
"Aktionsprogramms Integration"

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die Bereitstellung außerplanmäßiger
Haushaltsmittel in Höhe von bis zu 81.047,52 € bei dem Produkt 03-07-01 (Sonstige
schulische Aufgaben), auf dem Sachkonto 527204 (Sonderprojekte), Kostenstelle 80029
(Zentrale Leistungen).

Die Deckung erfolgt aus Mehrerträgen aus der Bereitstellung einer fachbezogenen
Pauschale durch das Land NRW bei Produkt 03-07-01 (Sonstige schulische Aufgaben),
Sachkonto 414100 (Zuweisungen vom Land), Kostenstelle 80029 (Zentrale Leistungen).

Sachverhalt / Begründung:

Für die Integration schutzsuchender schulpflichtiger Kinder und Jugendlicher, insbesondere
aus der Ukraine, stellt die Landesregierung den Schulen in Nordrhein-Westfalen für den
Zeitraum 07.08.2023 bis 31.12.2023 Fördermittel über das Aktionsprogramm Integration im
Rahmen einer fachbezogenen Pauschale zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um eine
100 %ige Förderleistung.

Da vielerorts zudem das Aufholen von Lernrückständen und das Aufarbeiten
psychosozialer Folgen aus der Zeit der Corona-Pandemie noch nicht abgeschlossen sind,
soll das Aktionsprogramm allen Schülerinnen und Schülern gleichermaßen zugutekommen,
um die Schulen dabei zu unterstützen, den Bildungsanspruch aller Kinder und Jugendlichen
auch unter den aktuell schwierigen Bedingungen zu erfüllen. Mit den in städtischer
Trägerschaft stehenden Schulen erfolgt derzeit eine Abstimmung über die Verwendung der
bereitgestellten Mittel.
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Aufgrund des kurzen Förderzeitraums ist Dringlichkeit gegeben, um Fördermaterialien
innerhalb des Förderzeitraums beschaffen und weitere Förderangebote in den Schulen
initiieren zu können.

Für die Schulen im Stadtbereich Sankt Augustin wird für die Umsetzung des
Aktionsprogramms Integration ein Betrag in Höhe von insgesamt 81.047,52 € zur
Verfügung gestellt.

Die Aufwendungen werden durch Mehrerträge und Mehreinzahlung aus der durch das Land
NRW bereitgestellten fachbezogenen Pauschale in Höhe von bis zu 81.047,52 € gedeckt.

In Vertretung

Rainer Gleß
Technischer Beigeordneter

Die Maßnahme
hat keine finanziellen Auswirkungen / ist haushaltsneutral
hat finanzielle Auswirkungen

Der Gesamtaufwand / Die Gesamtauszahlungen (bei Investitionen) beziffert/beziffern sich
auf 81.047,52 €.

Mittel stehen hierfür im Teilergebnisplan / Teilfinanzplan zur Verfügung.

Die Haushaltsermächtigung reicht nicht aus. Die Bewilligung von
über- oder außerplanmäßigem Aufwand ist erforderlich.
über- oder außerplanmäßigen Auszahlungen ist erforderlich (bei Investitionen).

Zur Finanzierung wurden bereits 0 € veranschlagt; insgesamt sind 81.047,52 € bereit zu
stellen. Davon entfallen 81.047,52 € auf das laufende Haushaltsjahr.

Bei der Maßnahme wurden inklusionsrelevante Aspekte berücksichtigt.
Die Maßnahme hat keine Auswirkungen auf die Inklusion.


